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RS OGH 1955/7/20 7Ob333/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1955

Norm

ZPO §571

Rechtssatz

Zurückziehung einer bereits zugestellten Kündigung, bei der die Unterschrift des Bestandnehmers dazu mißbraucht

wurde, um einen die Kündigung des Bestandverhältnisses enthaltenden Schriftsatz zu konstruieren.

Entscheidungstexte

7 Ob 333/55
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